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Ärzte, Zahnärzte und viele andere heilberuflich Tätige 
gelten steuerlich grundsätzlich als Freiberufler und zah-
len deshalb keine Gewerbesteuer und es fällt für die 
heilberufliche Tätigkeit üblicherweise keine Umsatz-
steuer an. In dem Maße, wie Ärzte und Zahnärzte neue 
und zusätzliche Dienstleistungen anbieten und andere 
Heilberufe traditionell Nebenleistungen erbringen bzw. 
neue Heilberufe oder heilberufähnliche Tätigkeiten ent-
stehen, wird jedoch auch diese traditionelle einfache 
Besteuerung - keine Gewerbesteuer, keine Umsatz-
steuer - immer häufiger in Frage gestellt. Um Nachteile 
zu vermeiden, sollte jeder Arzt, Zahnarzt oder andere 
Heilberufler folgende Grundsätze kennen: 

1 Umsatzsteuer bei Heilberufen 
Grundsätzlich sind die Umsätze aus der Tätigkeit als 
Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut (Kran-
kengymnast), Hebamme oder aus einer ähnlichen heil-
beruflichen, freiberuflichen Tätigkeit und aus der Tätig-
keit als klinischer Chemiker von der Umsatzsteuer be-
freit (ausdrückliche Befreiungsvorschrift in § 4 Nr. 14 
UStG). 

Schwierig kann die Bestimmung einer „ähnlichen heil-
beruflichen Tätigkeit“ sein, die nicht ausdrücklich als 
sog. „Katalogberuf“ mit aufgezählt ist. 

Hinweis 

Ausreichendes Indiz für das Vorliegen einer ähnlichen heil-
beruflichen Tätigkeit ist die Zulassung des jeweiligen Un-
ternehmers bzw. die regelmäßige Zulassung seiner Berufs-
gruppe gemäß § 124 Abs. 2 SGB IV durch die zuständigen 
Stellen der gesetzlichen Krankenkassen. Auf die Rechts-
form des Unternehmens kommt es für die Steuerbefreiung 
nicht an. 

Von der Umsatzsteuerbefreiung ausdrücklich ausge-
nommen sind: 

• die Umsätze von Tierärzten und Gemeinschaften 
von Tierärzten (§ 4 Nr. 14 Satz 4 Buchst. a UStG); 

• die Lieferung oder Wiederherstellung von Zahnpro-
thesen und kieferorthopädischen Apparaten (Eigen- 
oder Praxislabor des Zahnarztes gemäß § 4 Nr. 14 
Satz 4 Buchst. b UStG). 

Hinweis 

Die Leistungen eines Arztes sind nur dann umsatzsteuer-
frei, wenn sie der medizinischen Betreuung von Personen 
durch das Diagnostizieren und Behandeln von Krankheiten 
oder anderen Gesundheitsstörungen dienen. 

Dies gilt für die übrigen Heilberufe analog. 

Damit fällt insbesondere die Erstellung von Gutachten 
und die Tätigkeit als Sachverständiger häufig nicht 
unter die Befreiungsvorschrift, da sie z.B. der Erstellung 
von Kostenvoranschlägen im Interesse der Kostenträ-

ger dienen und nicht der Behandlungszweck im Vor-
dergrund steht. Damit in Zusammenhang stehende Un-
tersuchungen sind ebenfalls umsatzsteuerpflichtig als 
Nebenleistung. Umsatzsteuerfrei sind dagegen Be-
scheinigungen als Nebenleistung zur Behandlung 
(z.B. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des behandeln-
den Arztes). 

Ebenfalls nicht durch diese Vorschrift gedeckt sind 
schriftstellerische Tätigkeiten, Vortragstätigkeiten 
und Lehrtätigkeiten, die aber natürlich freiberuflich 
bleiben. Sie können ggf. unter eine andere Umsatz-
steuer-Befreiungsvorschrift fallen (z.B. Vorträge an 
Hochschulen oder im Rahmen der Berufsausbildung). 

Lieferungen von Hilfsmitteln wie Schuheinlagen, Mas-
sagekissen, Kontaktlinsen, Medikamenten oder die 
Vermietung von medizinischen Geräten sind umsatz-
steuerpflichtig nach den allgemeinen Vorschriften. Ge-
werblichkeit tritt ebenfalls ein, soweit dies nicht nur in 
ganz geringem Umfang erfolgt (lt. Rechtsprechung um 
1,25 % der Gesamtumsätze). Besonderheiten sind 
auch beim Betrieb von Krankenhäusern oder (Pra-
xis-)Kliniken zu beachten. 

Hinweis 

Für viele Heilberufler wird die Umsatzsteuerpflicht deshalb 
nicht akut, weil die diesbezüglichen Umsätze unter der 
Grenze von 17.500 € liegen. Bis dahin ist man nämlich 
Kleinunternehmer und braucht sich um die Umsatzsteuer 
nicht zu kümmern. 

Sollten Sie jedoch andere Tätigkeiten im größeren Um-
fang ausführen bzw. gegebenenfalls auch außerhalb Ih-
rer freiberuflichen Praxis noch weitere Umsätze tätigen 
(für Umsatzsteuerzwecke wird das zusammengerech-
net!), dann sollten Sie mit Ihrem Steuerberater spre-
chen. Denken Sie auch an Ihren Kapitalanlagebereich: 
umsatzsteuerpflichtig ist z.B. auch die Vermietung von 
Containern oder der Betrieb einer Photovoltaikanlage. 
Vermeidungsmöglichkeiten gibt es, wenn z.B. die Aktivi-
täten auf Sie und Ihren Ehepartner verteilt werden. 
Wichtig ist auch, dass Sie Ihre Situation richtig einord-
nen, weil Ihnen im Falle der Umsatzsteuerpflicht auch 
der Vorsteuerabzug aus Ihren Aufwendungen zusteht. 

2 Gewerbesteuer bei Heilberufen 
Freie Berufe unterliegen grundsätzlich nicht der Gewer-
besteuer. Werden jedoch sonstige Tätigkeiten ausge-
übt, dann kann Gewerbesteuerpflicht eintreten, z.B. 
beim Verkauf von Hilfsmitteln wie Kontaktlinsen, Arz-
neimitteln, Massagekissen, medizinischen Fachbü-
chern. Beim Praxislabor des Zahnarztes tritt Gewerb-
lichkeit ein, sobald Laborleistungen auch außenstehen-
den Kollegen angeboten werden. Wenn Sie in Einzel-
praxis tätig sind, dann können Sie durch Trennung der 
gewerblichen von der ärztlichen Tätigkeit (organisato-
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risch und in der Buchführung) auch eine steuerliche 
Trennung erreichen. 

Sind Sie dagegen in einer Gemeinschaftspraxis bzw. 
freiberuflichen GbR tätig, dann „färbt“ die gewerbliche 
Tätigkeit auf die freiberufliche Tätigkeit der GbR bzw. 
Gemeinschaftspraxis steuerlich ab. Hier muss gegebe-
nenfalls eine zweite Gemeinschaft/GbR für den gewerb-
lichen Bereich gegründet und organisatorisch und in der 
Buchhaltung vollständig getrennt von der Ärzte-
Gemeinschaft geführt werden. 

Gewerblichkeit tritt auch immer dann ein, wenn an der 
Praxis Personen beteiligt sind, die die entsprechende 
berufliche Zulassung nicht haben. Diese Konstellation 
wird mit den neuen standesrechtlichen Möglichkeiten 
fachübergreifender Zusammenschlüsse auch mit ge-
werblichen Partnern immer häufiger vorliegen. 

Durch die 2001 eingeführte Anrechnung der Gewerbe-
steuer auf die Einkommensteuer wurde die Problematik 
der Einstufung von Heilberuflerpraxen als Gewerbebe-
trieb teilweise entschärft. Es gibt aber immer noch böse 
Steuerfallen, da in bestimmten Fällen Anrechnungsver-
luste eintreten können. Partner und Leistungsspektrum 
der Praxis sollten daher unbedingt im Hinblick auf diese 
Frage analysiert werden. 

 

Ihr Steuerberater steht Ihnen gerne für weitere Fragen 
zur Verfügung. 

Rechtsstand: März 2009 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-
Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammen-
gestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Infor-
mation kann eine individuelle Beratung im Einzelfall 
nicht ersetzen. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


